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Die allgemeinen Feststellungen werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis auf die Datengrundlage wird 
durch einen Vermerk auf der Planzeichnung berücksichtigt. Planungsrechtliche Auswirkungen ergeben sich 
daraus nicht. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da sich keine Versorgungsanlagen der Avacon im Planungsbereich be-
finden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
Die Behörde wird, wie gewünscht, am weiteren Verfahren nicht mehr beteiligt.  
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da sich keine Versorgungsanlagen der Telekom im Planungsbereich 
befinden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 

 



Berücksichtigung in der Planung / Beschlussempfehlung 

KARBEN – Kloppenheim – B-Plan Nr. 247 „Waldorfschule“ 
Frühzeitige Beteiligung Behörden / TÖB – Bearbeitung Februar 2023 – Büro Dr. Thomas  Seite 9 

 

Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht werden. Der Hinweis zu 
den Brut- und Setzzeiten ist bereits in den Textlichen Festsetzungen berücksichtigt, der Hinweis auf mögliche 
Ökopunkte wird zur Kenntnis genommen und ggf. im Rahmen der weiteren Ausarbeitung berücksichtigt. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht werden. Der allgemeine 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Umweltprüfung vorgebracht werden. Der all-
gemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Hinweise auf die Regelungen des Bundesfernstraßengesetzes werden zur Kenntnis genommen. Die ein-
zuhaltenden Abstände werden nachrichtlich in die Planung übernommen. Die zeichnerischen Darstellungen 
werden durch einen textlichen Hinweis ergänzt. 

Begründung 

Die Übernahme der Bereiche dient der Klarstellung. Planungsrechtlich relevante Auswirkungen ergeben sich voraus-
sichtlich nicht, da die baulichen Anlagen nicht im unmittelbaren Bereich an der Bundesstraße geplant sind. 
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Die Hinweise auf die Fuß- und Radwegeverbindungen und die vorgesehenen Planungen werden zur Kenntnis 
genommen und in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Auswirkungen auf die Bauleitplanung 
ergeben sich daraus nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis auf die Ortsumgehungstrasse wird zur Kenntnis genommen, Auswirkungen auf die Planung las-
sen sich davon nicht ableiten. 
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Die Anregung, für die mit der Planung anzunehmenden Neuverkehre einen Nachweis der Leistungsfähigkeit 
zu erbringen, wird berücksichtigt. Ein entsprechendes Gutachten ist bereits in der Erstellung. 

Begründung 

Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wird die derzeitige und zukünftige Situation untersucht und bewertet. Evtl. erfor-
derliche Maßnahmen werden mit Fortgang der Planung bzw. in weiteren Bauabschnitten umgesetzt. 

 

Der Hinweis auf eine ggf. erforderliche Verlegung der Bushaltestelle wird zur Kenntnis genommen und im Fal-
le einer entsprechenden Umplanung berücksichtigt. 

 

Die Hinweise zu Beleuchtungsanlagen, Oberflächenwässern und Emissionen werden in die textlichen Hinwei-
se und in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 



Berücksichtigung in der Planung / Beschlussempfehlung 

KARBEN – Kloppenheim – B-Plan Nr. 247 „Waldorfschule“ 
Frühzeitige Beteiligung Behörden / TÖB – Bearbeitung Februar 2023 – Büro Dr. Thomas  Seite 14 

 

Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht werden. 

Die allgemeinen Hinweise zum Umgang mit jüdischen Friedhöfen und Begräbnisstätten und ggf. anfallenden 
Kosten werden zur Kenntnis genommen. Da es in dem Gebiet bereits bauliche Nutzungen gibt, ist jedoch da-
von auszugehen, dass keine jüdischen Begräbnisstätten von der Planung betroffen sind. 
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Weitere Untersuchungen und Vertiefungen zur derzeitigen Planung und die daraus resultierenden Auswirkun-
gen gehen mit Fortgang der Planung in den Bebauungsplan ein. 

Die Anregung, den Geltungsbereich auf das gesamte spätere Schulgrundstück zu erweitern, wird nicht be-
rücksichtigt.  

Begründung 

Die ermittelten Erkenntnisse und neuen Aspekte gehen selbstverständlich mit Fortgang der Planung in die Unterlagen 
ein. 

Eine Planung für das Gesamtgebiet ist derzeit noch nicht möglich, da der Vorhabenträger derzeit nur die erste Aus-
baustufe für den Schulstandort vorsieht. Die mit dem weiteren Ausbau zu behandelnden Auswirkungen werden im 
Rahmen des dafür ebenfalls erforderlichen Bebauungsplans zu ermitteln und bewerten sein. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da sich keine Versorgungsanlagen der NRM GmbH im Planungsbereich 
befinden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Die Ausführungen zum RegFNP werden zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird korrigiert. Die weitere 
Gebietsentwicklung wird im Rahmen der Neuaufstellung des RegFNP zu klären sein. Auswirkungen auf den 
Bebauungsplan ergeben sich nicht. 

Begründung 

Für den nächsten Bauabschnitt ist zu klären, ob die dafür erforderliche Flächennutzungsplanänderung parallel zum 
Bebauungsplan vorgezogen bzw. im Rahmen der Neuaufstellung angepasst wird. 
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Die Ausführungen der Strategischen Umweltprüfung werden berücksichtigt und mit Fortgang der Planung im 
Rahmen des Umweltberichts geprüft und bewertet. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich. Der Hinweis zur Einrichtung einer Bushaltestelle ist außerhalb der Bau-
leitplanung zu klären, planungsrechtlich relevante Auswirkungen ergeben sich nicht. Auf die Möglichkeit wird 
in der Begründung hingewiesen. 

 



Berücksichtigung in der Planung / Beschlussempfehlung 

KARBEN – Kloppenheim – B-Plan Nr. 247 „Waldorfschule“ 
Frühzeitige Beteiligung Behörden / TÖB – Bearbeitung Februar 2023 – Büro Dr. Thomas  Seite 30 

 

Die Hinweise aus Sicht der Raumordnung werden zur Kenntnis genommen, planungsrechtlich relevante Aus-
wirkungen ergeben sich daraus nicht. Die Aussage zum RegFNP wird korrigiert. 
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Beschlussvorschlag zu Naturschutz 

Eine weitere Suche nach Alternativstandorten wird nicht vorgenommen. Das Grundstück und sein Umfeld 
sind aufgrund der besonderen Anforderungen und des Konzepts einer Waldorfschule sowie der bereits vor-
handenen Nutzung geeignet. 

Die Ergebnisse der artenschutzfachlichen Untersuchung werden im Rahmen des Umweltberichts mit Fortgang 
der Planung bewertet und vertieft. 

Die weitere Gebietsentwicklung wird im Rahmen der Neuaufstellung des RegFNP zu klären sein. Auswirkun-
gen auf den Bebauungsplan ergeben sich nicht. 

Begründung 

Die Untersuchung von Alternativstandorten war in diesem Planungsfall keine grundlegende Aufgabe, da der Standort 
als Lückenschluss zwischen vorhandenen Schulstandorten dient und damit als Umlandschule einen anderen und grö-
ßeren Einzugsbereich als die Regelschule hat. Die daraus resultierenden Standortanforderungen werden mit dem 
Plangebiet sehr gut erfüllt. Ungeachtet dessen ist zu sehen, dass die Suche nach Schulstandorten insbesondere auch 
mit Erweiterungsoptionen in den Ortslagen doch schnell an Grenzen stößt. 

Die Ergebnisse der Fachgutachten sind in die Bauleitplanung zu integrieren und entsprechend zu berücksichtigen. 

Eine Änderung des Flächennutzungsplans ist für den derzeit überplanten Teilbereich nicht erforderlich. Dies wurde im 
Rahmen eines Vorgesprächs mit dem Regionalverband abgestimmt. Eine vorab durchgeführte Flächennutzungs-
planänderung für den zukünftigen Erweiterungsbereich würde zumindest zu zeitlich nicht absehbaren Verzögerungen 
führen, die dem grundsätzlichen Planungsziel - Schaffung dringend benötigter Schulplätze - entgegenstehen würden. 

Beschlussvorschlag zu Grundwasser 

Die Hinweise zur Wasserversorgung und zum Schutz des Grundwassers werden zur Kenntnis genommen und 
mit Fortgang der Planung vertieft. Die Neuversiegelung wird durch eine textliche Festsetzung reduziert. 

Begründung 

Die Versorgung des Plangebiets ist bereits im Rahmen des Bebauungsplans zu thematisieren. Die Begründung zum 
Bebauungsplan wird um Angaben zur Wasserversorgung und zum Schutz des Grundwassers ergänzt. Ein Hinweis auf 
das Heilquellenschutzgebiet ist in den textlichen Hinweisen und der Begründung bereits enthalten. Die Belange des 
Grundwasserschutzes sind ohnehin im Rahmen einer im Rahmen der Ausführung erforderlichen Baugrunduntersu-
chung zu beachten. 
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Kein Beschlussvorschlag zu Oberflächengewässer und Abfallwirtschaft West erforderlich, da keine Anregun-
gen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 

Beschlussvorschlag zu Abwasser, Gewässergüte 

Die Anregung, die Entwässerung im Bebauungsplan zu erläutern, wird mit Fortgang der Planung berücksich-
tigt und in der Begründung vertieft. 

Begründung 

Die Entsorgung des Plangebiets ist bereits im Rahmen des Bebauungsplans zu thematisieren. Ggf. wird für die Ver- 
und Entsorgung in der ersten Ausbaustufe (Container) vorerst ein autarkes System vorzusehen sein. 
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Beschlussvorschlag zu Nachsorgender Bodenschutz 

Der Hinweis zur Nachforschungspflicht wird zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
ergeben aufgrund des derzeitigen Kenntnisstandes nicht. Der textliche Hinweis wird zur Klarstellung in die 
Allgemeinen Hinweise des Bebauungsplans aufgenommen. 

Begründung 

Der bereits allgemein geltende Hinweis wird der Situation entsprechend ergänzt. 
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Beschlussvorschlag zu Vorsorgender Bodenschutz 

Die Ausführungen zum Bodenschutz im Umweltbericht werden mit Fortgang der Planung vertieft. 

Begründung 

Die Aussagen zum Bodenschutz sind im Rahmen des Umweltweltberichts zu ergänzen. Allerdings ist hierbei auch die 
Größe des tatsächlichen Neueingriffs zu berücksichtigen, da es sich nur um einen kleinen Bereich handelt. Die Belan-
ge des Bodenschutzes sind darüber hinaus im Rahmen der zur Ausführung erforderlichen Baugrunduntersuchung zu 
beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Immissionsschutz erforderlich, da neben den wiedergegebenen Ausführungen 
aus der Planung keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag zu Allgemein erforderlich, da der Bitte um Übersendung einer Mehrausfertigung zu 
gegebener Zeit nachgekommen wird. 

 

Kein Beschlussvorschlag zu Bergaufsicht erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vor-
gebracht werden. 

 

 

 

Der Hinweis zur Beteiligung des Kampfmittelräumdienstes hat keine Auswirkungen, da die Behörde im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung ohnehin beteiligt worden ist und eine Stellungnahme abgegeben hat. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht werden. 

Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind durch eine Textpassage zum Umgang mit 
Kampfmittelfunden bereits berücksichtigt. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Beschlussvorschlag zu FSt 1.3.1 Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten 

Die Hinweise auf die verkehrliche Situation werden zur Kenntnis genommen. Die grundsätzliche Ablehnung 
des Standorts wird zurückgewiesen. Die Situation wird durch ein bereits in der Erstellung befindliches Ver-
kehrsgutachten und in der Begründung zum Bebauungsplan vertieft. 

Begründung:  

Die verkehrliche Situation wird durch die Planung nicht grundsätzlich verändert, da der Bereich bereits baulich genutzt 
wird. Durch die gewerbliche Nutzung erfolgen ebenfalls Zu- und Abfahrten durch Personal, Lieferverkehr und Kund-
schaft, dafür ist die Zufahrt ausgebaut. Zukünftig fallen diese Verkehre weg, dafür ergeben sich durch die vorerst we-
nigen Schulklassen und die Einrichtung eines Schulbusses nur geringe Fahrten, die zeitlich begrenzt sind. Für den 
weiteren Ausbau des Schulstandorts ist fraglos eine Überprüfung der Anbindung erforderlich. 
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Kein Beschlussvorschlag zu FSt 2.4.3 Infektionsschutz und Hygiene und zu FB 4 Archäologische Denkmal-
pflege erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu FSt 2.3.6 Brandschutz 

Die Hinweise zur Löschwasserversorgung, zu Hydranten und sonstigen Maßnahmen werden in die Textteile 
des Bebauungsplans aufgenommen. Die Löschwassersituation wird in der Begründung dargestellt. 
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Beschlussvorschlag zu FSt 4.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege 

Zu „Einwendungen“:  

Die Hinweise zu den Anforderungen an die Entwurfsfassung des Bebauungsplans werden mit Fortgang be-
rücksichtigt. Der Fachbeitrag und der Umweltbericht werden ebenfalls vertieft. 

Begründung 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, dient der Unterrichtung der Behörden verbunden mit der Aufforderung, Äußerungen 
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung vorzubringen. Den Äuße-
rungen wird im Rahmen des weiteren Planfortgangs nachgekommen. 
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Zu „abwägungsfähige Sachverhalte“: 

Baugrenzen: Eine Festsetzung von Baugrenzen und damit überbaubaren Grundstücksflächen wird nicht vor-
genommen. Eine Festsetzung weiterer Baumstandorte ist nicht erforderlich. 

Begründung 

Die Festsetzung von Baugrenzen und überbaubaren Grundstücksflächen ist für eine Fläche für den Gemeinbedarf 
nicht zwingend erforderlich. Da der bereits fortgeschrittene Gebäudeentwurf Rücksicht auf den Baumbestand nehmen 
will und die Anforderungen an die Gebäude dieser Bildungseinrichtung keinen gängigen Normen folgen, ist die Fest-
setzung von Baugrenzen kaum zielführend. Da die Baugrenzen für die Umsetzung demnach große Spielräume eröff-
nen müssten, würde dies dem eigentlich gewünschten Ziel der „Begrenzung“ widersprechen. 

Alternativen: Eine weitere Suche nach Alternativstandorten wird nicht vorgenommen. Das Grundstück und sein 
Umfeld sind aufgrund der besonderen Anforderungen und des Konzepts einer Waldorfschule sowie der be-
reits vorhandenen Nutzung geeignet. 

Begründung 

Die Untersuchung von Alternativstandorten war in diesem Planungsfall keine grundlegende Aufgabe, da der Standort 
als Lückenschluss zwischen vorhandenen Schulstandorten dient und damit als Umlandschule einen anderen und grö-
ßeren Einzugsbereich als die Regelschule hat. Die daraus resultierenden Standortanforderungen werden mit dem 
Plangebiet sehr gut erfüllt. Ungeachtet dessen ist zu sehen, dass die Suche nach Schulstandorten insbesondere auch 
mit Erweiterungsoptionen in den Ortslagen doch schnell an Grenzen stößt. 

Festsetzungen: Die Ergänzungen zu den textlichen Festsetzungen 2.2, 4.1 und 4.3 werden berücksichtigt. 

Wege: Es wird eine Festsetzung zur wasserdurchlässigen Befestigung von Wegen und Stellplätzen getroffen. 

Monitoring: Das vorgesehene Monitoring wird im Umweltbericht verdeutlicht. 

Ausgleich: Ein Ausgleich für die anvisierte Gesamtplanung wird erst im Rahmen der Erweiterungsplanung vor-
genommen, wenn klar ist, wie die tatsächlichen Eingriffe aussehen und welcher Ausgleich für den Gesamt-
eingriff erforderlich wird. In diesem Zusammenhang sind ohnehin auch die Auswirkungen hinsichtlich der 
Flächennutzungsplanung zu prüfen. 
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Schottergärten: Eine Festsetzung zur Verhinderung von Schottergärten und zur Begrünung von Freiflächen 
wird in die textlichen Festsetzungen aufgenommen. 

Beleuchtung: Die Anregung zur Reduzierung der Auswirkungen durch Beleuchtung wird sinngemäß berück-
sichtigt, indem eine allgemeine Festsetzung zur Reduzierung der Lichtemissionen aufgenommen wird. Weite-
re Details werden in der Begründung nur als Anregung genannt, da die Werte immer Aktualisierungen unter-
worfen sind. 

Begründung 

Die Anregungen zu den textlichen Festsetzungen, zur wasserdurchlässigen Befestigung, zum Monitoring, zur Vermei-
dung von Schottergärten und zur Außenbeleuchtung entsprechen den Zielen der Stadt Karben, insbesondere klimare-
levante Gesichtspunkte in die Bauleitplanung einfließen zu lassen. Einzelne konkrete Vorgaben werden jedoch nur in 
der Begründung angeregt, da der Beleuchtungssektor immer neuen Entwicklungen unterworfen ist und ein Bebau-
ungsplan auf eine längerfristige Gültigkeit ausgelegt sein sollte. Die Festsetzung wird dahingehend abstrahiert. 
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Kein Beschlussvorschlag zu FSt 4.1.3 Wasser und Bodenschutz und FSt 4.2.2 Agrarfachaufgaben erforderlich, 
da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu FD 4.5 Bauordnung 

Zu 1. Die Anregung, den Flächennutzungsplan für den Bebauungsplan zu ändern, wird nicht berücksichtigt. 

Begründung 

Da die Größe der Parzelle knapp unter 5.000 qm liegt, ist kein Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungs-
plans für diesen Zweck notwendig. Dies wurde mit dem Regionalverband bereits abgestimmt. Die Abweichung kann 
im Rahmen einer „Berichtigung“ angepasst werden. Im Rahmen des weiteren Ausbaus ist der Flächennutzungsplan 
für die Gesamtfläche zu ändern. 
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Zu 2. Eine Festsetzung von Baugrenzen und damit überbaubaren Grundstücksflächen wird nicht vorgenom-
men. 

Begründung 

Die Festsetzung von Baugrenzen und überbaubaren Grundstücksflächen ist für eine Fläche für den Gemeinbedarf 
nicht zwingend erforderlich. Da der bereits fortgeschrittene Gebäudeentwurf Rücksicht auf den Baumbestand nehmen 
will und die Anforderungen an die Gebäude dieser Bildungseinrichtung keinen gängigen Normen folgen, ist die Fest-
setzung von Baugrenzen kaum zielführend. Da die Baugrenzen für die Umsetzung demnach große Spielräume eröff-
nen müssten, würde dies dem eigentlich gewünschten Ziel der „Begrenzung“ widersprechen. 

Zu 3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Planungsrechtlich relevante Auswirkungen ergeben sich 
nicht, da sich das Wohnhaus nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet. 

 

Kein Beschlussvorschlag zu FSt 4.5.0 Denkmalschutz und FB 5, LU 3 Schulträgeraufgaben erforderlich, da 
keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da sich keine Versorgungsanlagen des Zweckverbands im Planungs-
bereich befinden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht werden. 

Der Hinweis auf Beteiligung wird im weiteren Planverfahren berücksichtigt. 

 




